
E L T E R N I N F O R M A T I O N S B L A T T  
für das Aufnahmeverfahren in den 1. Jahrgang / die 1. Klasse  

HAK/HAS Wiener Neustadt für das Schuljahr 2010/2011 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 
Da Sie sich entschlossen haben, Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn im Schuljahr 2010/11 für den  
1. Jahrgang / die 1. Klasse an der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wiener 
Neustadt anzumelden, möchten wir Sie bitten, sich diesen Wegweiser betreffend den Anmel-
devorgang – mit geringen Änderungen für alle berufsbildenden Schulen gültig–, genau durch-
zulesen. 
 
Es ist wichtig, sich zuerst an der Schule um einen Schulplatz zu bewerben, die tatsächlich 
den Erstwunsch darstellt. Es steht Ihnen zwar grundsätzlich frei, sich auch an anderen 
Schulen anzumelden, aber an weiteren Schulen wird die Anmeldung automatisch auf einer 
Warteliste geführt. Endgültig ist die Aufnahme erst durch die Erfüllung der gesetzlichen Auf-
nahmevoraussetzungen (Noten im Jahreszeugnis und/oder Ergebnisse der Aufnahmeprüfun-
gen) durch die Aufnahmewerberin/ den Aufnahmewerber. 
 
Bitte halten Sie unbedingt die Termine und Vorgangsweisen ein. Terminversäumnisse können 
sich nachteilig auswirken. 
 
Die Reihung für die Schulplatzzusage wird nach den Noten des Semesterzeugnisses festge-
legt. Die endgültige Aufnahme erfolgt nach der Erfüllung der gesetzlichen Aufnahmevoraus-
setzungen (entscheidend sind die Noten im Jahres- und Abschlusszeugnis der Hauptschule, 
der Polytechnischen Schule oder der 4. Klasse AHS). 
 

Anmeldezeiten im Sekretariat 2:  MO – FR 09:00 – 14:00 Uhr 
 

 

Termin: Vorgang: 

 
bis 

28.01.10 

 
Voranmeldezeitraum: 
Um die Anmeldungen rascher bearbeiten zu können, kann in diesem Zeitraum eine 
unverbindliche Voranmeldung Ihrer Tochter / Ihres Sohnes an der HAK/HAS Wiener 
Neustadt vorgenommen werden. Es kann der Anmeldebogen (Sozialversiche-
rungsnummer des Schülers!!!)  schon vorzeitig ausgefüllt werden um die Daten 
bereits vor dem Anmeldezeitraum zu erfassen. Dadurch kann der eigentliche An-
meldevorgang rascher abgewickelt werden.  
 

 
29.01.10 

bis 
19.02.10 

 
Anmeldung: 
Wenn Ihre Tochter / Ihr Sohn bereits vorangemeldet wurde, ist zur Anmeldung nur 
mehr die Original-Schulnachricht sowie eine Kopie derselben mitzubringen. 
Erstere wird von der Schule als Bestätigung der erfolgten Anmeldung gestempelt. 
Wurde Ihre Tochter / Ihr Sohn noch nicht vorangemeldet, ist auch der Anmeldebo-
gen (Sozialversicherungsnummer des Schülers!!!) auszufüllen. 
 
Die Anmeldung an anderen Schulen ist in diesem Zeitraum zwar möglich, hat aber 
keine Auswirkung betreffend einer Schulplatzzuweisung. (Diese erfolgt nur an der 
Erstwunschschule) Es muss unbedingt bei jeder weiteren Anmeldung die Original-
schulnachricht vorgelegt sowie eine Kopie mitgebracht werden. 
 



 
22.03.10 

bis 
27.03.10 

 
Benachrichtigung – vorläufige Schulplatzzusage oder Warteliste: 
In diesem Zeitraum wird von jeder Schule, an der Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn an-
gemeldet haben, eine Benachrichtigung an Sie versandt. 
 
Möglichkeit 1 – Schulplatzzusage: 
Die Schule teilt Ihnen mit, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn einen vorläufig fixen Schul-
platz für das Schuljahr 2010/11 hat. Die Zusage ist verbindlich, wenn die gesetzli-
chen Aufnahmevoraussetzungen am Ende des Schuljahres erfüllt sind. 
 
Möglichkeit 2 – Warteliste: 
Die Schule teilt Ihnen mit, dass Ihrer Tochter / Ihrem Sohn auf Grund der schulin-
ternen Reihungskriterien leider kein Schulplatz zugesprochen werden kann oder 
diese Schule war nicht die „Erstwunschschule“ (= 1. Anmeldung) Ihrer Tochter / 
Ihres Sohnes. 
 

 
ab 22.03.10 

 
Für den Fall einer Absage: 
Sie können sich beim Landesschulrat für NÖ bzw. an weiteren Schulen, die Sie für 
Ihr Kind ins Auge gefasst haben, über freie Plätze erkundigen. 

 
Hotline beim LSR (22.03.10 – 19.04.10) 

 
Montag – Freitag 8-12 und 13-15 Uhr, Dienstag bis 18 Uhr 

 
Für humanberufliche Schulen und Bildungsanstalten:   02742 280 4341 
Für kaufmännische Schulen:      02742 280 4411 
Für technische Schulen:       02742 280 4431 
Für Oberstufenrealgymnasien:      02742 280 4811 
 

07.04.10 
bis 

19.04.10 

 
Anmeldedurchgang II: 
Entgegennahme von Anträgen der Schüler, die noch keine vorläufige Schulplatzzu-
sage erhalten haben (mit Originalschulnachricht + Kopie + Absageschreiben). 
 

19.04.10 
 
Verständigung über weitere Schulplatzzusagen 
 

ab 20.04.10 

 
Anmeldedurchgang III: 
Entgegennahme von Anträgen der Aufnahmewerber, die noch keine vorläufige 
Schulplatzzusage erhalten haben (Originalschulnachricht + Kopie + Absageschrei-
ben). 
Schulplatzzu- oder absage erfolgt bei der Anmeldung. 
 

 
29.06.10 

 
Definitive Aufnahme: 
Am 29.06.2010 wird die Erfüllung der gesetzlichen Aufnahmebedingungen durch 
die Schule, die einen Schulplatz zugesagt hat, geprüft. Es ist die Schulerfolgsbestä-
tigung der abgebenden Schule (z.B.: Hauptschule, AHS, Polytechnische Schule) 
am Dienstag, dem 29.6.2010, zwischen 8 und 11 Uhr, vorzulegen. Sollten die 
gesetzlichen Aufnahmebedingungen durch diese Schulerfolgsbestätigung nicht 
erfüllt sein, so finden am Mittwoch, dem 30.06.2010, die Aufnahmeprüfungen 
statt.  Werden die gesetzlichen Aufnahmebedingungen durch Schulerfolgsbestäti-
gung und/oder Aufnahmeprüfung/en an der Schule, die einen Schulplatz zugesagt 
hat, erfüllt, so ist Ihre Tochter / Ihr Sohn definitiv an dieser Schule für das Schuljahr 
2010/2011 aufgenommen. 
 

 


